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Beiblatt zur ParlamentskorresRondenz. ll .. ~.ii.rz 1950.0 

An fra g e b e a n tw 0 r tun g .. 

2:;;·. 
Die Abg.K 0 p 1 e ni g-und Genossen hatten am ~:j.Jänner;1950 an dell 

Bundesminister für Justiz e,ine Anfrage, betreffend die strafreohtliohe Ver ... 

folgung von Antifa.sohisten und die Rachejustiz gegen Freiheitakäm,pfer,~erich­

tet, dar eine 45 Seiten umfas·scnde Dall!stellung einer Reihe von Fällen beige­

geben war. 

I 

Auf diese Allfrag~ ist folgende· Antwort des Bundesministers für Justiz 

Dr.T s c h a· d c"k ohlgelangt: 

Die Anfrage deli' Herrn A:bgijordneten dient, wie aus dem LeitartikQl 

der Ausgabe Nr.30 der Tag~$zQitung "Österreichisohe Volksstimmelf vom 5.2.1950 

zu entnel:mlen ist, dc.U1 Zwecke, \eine Broschüre, die die in der Anfrage wieder­

gegebene DarstQllung über verschiedene Strafverfahren enthält. zu idanisier~l. 

Im Hinblick auf diesen Zweck der Anfrag.e muss ich deren Beantwortung 

daher grundsätzlich ablehnen. 

Ich nehme di e Anfrage jedoch zum Anlass, um einzelne, offensichtlich 

Unrichtige Behauptungen zu widerlegen .. 

Der lin der Anfrage (Seite 25) gonanntcMattl, von dem die .Anfrage 

behauptet, er befinde sich in Untersuchungshaft, wo il er beschuldigt würde t 

den Kreislci'tcr von Eibisvta.ld kurz vor der Befreiung Österreichs erschossen zu 

habon" befindet sich nicht wogen 'dieses angeblichen Deliktes, sondern \fegon 

VerdaQhte s dc~ Mordes an drei ritssischen Landarbeitern; begangen am 5 ,,}1J:[d 1945 

in St.Anna oh Schwanberg, in Haft des Landesgerichtes für Strafsachen Graz. 

Der Strafc.kt 15 Vr 4871/48 des La.ndesgerichtes für Strafsachen Graz wurde a.uf 

Krsuchen der Rcchtsabtei1ung der Sowjetischen Sokt:l.oll der Alliierten Kommission 

für österreich vom 4.2,1949, Nr.1S/24, dieser Dienststelle der iowjetischcn 

. Besatzw:igsma.cht mit Note des Bundcsmllistcriums für Justiz vom 8.2ol~49 zum 

Studium vorg.elegt. Der Strafakt ist dem BundesLli111sterium für Justiz trotz 

mehrfaohen Ersuchens von der SO\7jctischell Rcchtsabt(.dlung bisher llich~ zurück­

gestellt wordan. Die. Sowj ctische Rechts81 teilung hat aber roi t Note vom 

12 .. 10.1949, Zl.lS!234I Ulll tibcrstellung der Beschuldigten Ka;rl Mattl und Johann 

Stary an das Gefängnis des Bczil.'ksecrichtcs Wien X zur Untersuchung der 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 11"März 1950" 

E1'3c1d.eSSlmB russischer Staatsbürger im Ja.hre 1945 er~uoh.to Di() britische 

Besa\~Bg8rnaoht hat jedoch die erforderliche Zustimrounz BUr Übürstcllung 

der Genannten mit Note vom 12.Nov~mber 1949 nicht erteilt. Hievon wurde die 

Sowjetische Rechtsabteilung oit Note des Bundes~inisteriuos für· Justiz vou 

29 .. 11.19&9 in Kenntnis gesetzt. 

DAA BUl1descinistcrium für Justiz ist daher in dieser Strafsaohe, 

in der die Jurisdiktion von d.er sowjctisohel'1 Bcsatzungsmaoht in Anspruch 

gcnomnen wird, nicht i]1. der Lage, eino Weisung Bur Weiterführung dieses Straf­

verfahrens zu erteilen. 

Gloiches gilt von dem Strafverfahren gegen Frieü~oh Resedaritsch. 

Digser ha.t ltMh der Befreiung Österreichs ac 11.5 .. 1945 dol'l' Ei se nbalmc I' 

Josct !'ifttne&- dUl"ch Pistol"1$SchUsse getöt.et. Er wurde &1 7.8.Ja945 von der 

britischen 1101d Sccurity Seotion v~rhnftet und dem Bezirksgericht Liczcn 

ZUl" VerlUgung der britischen M:i.litärrcgiorung eingeli~fert./ A:ro. 2 .. 3.1946 ist 

e;r aus da" Cktangenhaus Liczcn entflichen, wro.uf das Verfahren gegen ihn 

gemäas § 412stPO. abgebrochen wurde. Seine neuerliche InhaftnaheQ wurde von 

der Sta4tk~ndantur Amstcticn un~ !ader Folge von der Stadtkornmnndantur 

St;rSltcft YQrhlndert. Er befand sich imJnk~ 1947 bein Kreisgpricht St.pöltcn 
in Ha:t't, weil er von diesen Gerichte mit Urteil voo 28.7.1947, 8 E Vr 863/47, 

wegen Verbrechens des Dibbstah1s zu einer vieroonatigen Kerkerstrnfeverurt~ilt 

worden war. Die Behauptung, es sei gegen ihn 'legen Eischiessung des SS-lmnes 

Rudorfer ein Strafvc:d'ahrcn anhängig, ist vollkoIllOün unrichtig. Hicoit hat es 

folgende Bewandtnis: Fricdrich Resedaritsch war von der britischen FSS o.n. 

7.8.1945 auoh deshalb vorha.ftet worden, '1c:il er verdächtig ".-,ar, ·mit zymi 

Hilfspolizisten namens Heinrich Ebncr und KllItpar Rudorf'er an 19.6.1945 

den Eisenbahner Robert Sulzbacher fcst~enonmen und von amerilmnisch bt:sctztCl1 

Gebiet in die SOwjc~~satzungszonc verschleppt und der sowjetischen 

Besat'zungsmacht ausgeliefert zu haben. Das gegen die drei Genannten deshalb 

anhängige Strafverfahren wurde auf' Weisung der britischen llilitärregicrwlg 

gernäss § 90~-StPO. eingestellt. 

Der in der Di:1"stellung angeführte Fall der Verhaftung dreier Perso 110n 

in Vorarlbcrg betriff~ das Strafverfahren gegen EduardRiedonnn und Gcn~sscnf 

das, sobald die Oberstaatsanna1tschaft Innsbruck über qpn Anfall dieser Straf'­

sa,ehe berichtet gehabt hatte J auf Vcrnnlassung des BW1destrl.nist~ri\UJ.s für Justiz 

vom 20.12.1949 na"h § 1 des Bundesgesetzes voo 21.12.1945, BGB1.Nr.14/l916, 

eil1gestellt wurde. 
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3 .. ßeiblatt Beiblatt zur Parlamcntskorrespondcnz. 11 .. }(arz 1950. 

Auf VeranlaisUng des Bundesninistcriuns für J\l$tiz wird die Anwend­

barkeit dieses Ges~tzes auch in den Strafverfahren gegen Gcorg '~üng derzeit 

geprüft. 

Hinsichtlich der Schilderung von Strafverfnhren, die Diebstähle aus 

der Zeit unmittelbar nach der BefreiunG Usterreichs betreffen, -beehre ichnich 

darauf hinzuwe isen, das s das BundesrJinisteriuo für Justiz bereits ci t Erla.s s 

vom 30.3 .. 1949, ZI.10.827/49, alle Oberstaatsanwal tschaftell und staatsanwal t­

scharten angewiesen hat, in derartigen Strafvcrfanren wegen in Jahre i945 in 

der Wirrniss der letzten· Kriegsta.ee und in den nachfolgenden Monatem vorgefalle­

nen Diebstählen (Plünderungen) oder der Tcilnehr.1ungan solchen oder wegen Be­

truges durch Fundverheinlichung die Bcwcisln.gc einer ne-u;rlichcn gcpssenhaftcn 

Prüfung zu unterziehen und bei begründeten Zweifeln an ein~ positiven ErGeb­

nis des Strafverfahrens die Einstellung desselben zu beantragen oder von der 

Anklngezurückzutreten. Dns Bw.1desninist criun für Jus_iz hat in die sen Erl~ssc 

auch darauf verwiesen, dass die Qualifikation eines. Diebstahles als Bcdräne­

nisdiebstahl nach § 174 I lit.c StG. in der Regel a~ch dann zu verneinen sein 

wird, wenn die Plünderung nicht innerhalb der ersten Wochen der Besetzung des 

StM.tsgebictes erfolgt ist. 

Es ist tier, dass auf Grund der Aktcnlago allein die Bewcisln.ee oft 

nicht in vollkormen sicherer .tind eindeutiger VIa ise geklärt werden kann und 

dass eshiezu der Gegenübers teIlung von Dcschuldigten r:11 t Zc Ußcn und von ZQ1 gell 

untercinnnder bedru:f, .\"10ZU die Anordnungciner ffi:u ptverhandlune r.mnchrnl uncr­

lässlich sein wird. 

Es bes toht daher keine Vernnlassung zu einer neuerlichen linwe isung 
. " 

an die Verfolgungsbehörden in den in der Anfraee erwähnten Sil1l1C. 

Die in der Anfrage der He~ren Abe. Ernst Fis ehe r und Ge no 3sen 

erhobenen Vorwürfe und Anschuldigungen gegen die österreichischQll Justiz'" 

bQhörden nuss ich nuf das ~ntschicdenste z.urÜckwe !sen, . da es nur der uner­

nüdliohen Und unter den schwierigsten Verhältnissen zu verrichtenden l~beit 

aller Richter und Staatsanwälte zu danken ist, dass Österreich wieder über 

eine den Erfordernissen eines derJ.okrat ischen Staatswesens eerecht werdende 

Rechtsprechung verfügt. 

-.-.-,,-.-
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